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n.f.G... nicht festgestellte Grenzen:

Bei nicht festgestellten Grenzen handelt es sich um nicht vermessene Grundstücksgrenzen,

die von den Eigentümern nicht anerkannt wurden. Für die Darstellung der Grenzen dienten

lediglich die ALKIS-Daten des Katasteramtes als Grundlage.

Ein qualifizierter Zahlennachweis fehlt.

(gemäß §13 BbgVermG)

n.f.G... nicht festgestellte Grenzen:

Bei nicht festgestellten Grenzen handelt es sich um
 nicht verm

essene Grundstücksgrenzen,

die von den Eigentüm
ern nicht anerkannt wurden. Für die Darstellung der Grenzen dienten

lediglich die ALKIS-Daten des Katasteram
tes als Grundlage.

Ein qualifizierter Zahlennachweis fehlt.

(gem
äß §13 BbgVerm

G)

n.f.G... nicht festgestellte Grenzen:

Bei nicht festgestellten Grenzen handelt es sich um
 nicht verm

essene Grundstücksgrenzen,

die von den Eigentüm
ern nicht anerkannt wurden. Für die Darstellung der Grenzen dienten

lediglich die ALKIS-Daten des Katasteram
tes als Grundlage.

Ein qualifizierter Zahlennachweis fehlt.

(gem
äß §13 BbgVerm

G)

n.f.G... nicht festgestellte Grenzen:

Bei nicht festgestellten Grenzen handelt es sich um nicht vermessene Grundstücksgrenzen,

die von den Eigentümern nicht anerkannt wurden. Für die Darstellung der Grenzen dienten

lediglich die ALKIS-Daten des Katasteramtes als Grundlage.

Ein qualifizierter Zahlennachweis fehlt.

(gemäß §13 BbgVermG)

n.f.G... nicht festgestellte Grenzen:

Bei nicht festgestellten Grenzen handelt es sich um nicht vermessene Grundstücksgrenzen,

die von den Eigentümern nicht anerkannt wurden. Für die Darstellung der Grenzen dienten

lediglich die ALKIS-Daten des Katasteramtes als Grundlage.

Ein qualifizierter Zahlennachweis fehlt.

(gemäß §13 BbgVermG)
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1.1

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 1 Absatz 5 und 9 BauNVO

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

1.2

2.

2.1

Bauweise

Das sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung "Solarpark" dient
der Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen. Zulässig sind:
- die Errichtung und der Betrieb baulicher Anlagen zur Stromerzeugung aus

Solarenergie (Photovoltaik) sowie Anlagen zur Stromspeicherung, sofern sie
baulich der Solaranlage untergeordnet sind;

- die für die betrieblichen Zwecke erforderlichen Nebenanlagen (z.B. Betriebs-
und Transformatorgebäude) sowie Gerätschaften und Unterstände für Tiere,
die der Grünpflege des Gebietes dienen,

- landwirtschaftliche Nutzungen mit Ausnahme von baulichen Anlagen.
Im Sinne eines bedingten Baurechts gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB gilt die
Festsetzung des Sondergebiets „Solarpark“ bis zur endgültigen
Betriebseinstellung. Die Fläche ist danach wieder einer landwirtschaftlichen
Nutzung zuzuführen (Landwirtschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB). Im
Pacht- und städtebaulichen Vertrag wird der Vorhabensträger nach Stilllegung
der Anlage zum kompletten Rückbau der Anlage mit allen ihren ober- und
unterirdischen Teilen verpflichtet.
Zusätzlich sind innerhalb der Flächen, die im Rahmen der Regionalplanung
rechtswirksam als Vorranggebiet für die Windenergienutzung ausgewiesen
sind, auch Windenergieanlagen vorrangig zulässig (siehe textliche
Festsetzung Nr. 1.4). Die im Plangebiet festgesetzten Höhenbegrenzungen
gelten nicht für Windenergieanlagen.

Die zulässige Grundflächenzahl in den Sonstigen Sondergebieten (SO) mit
der Zweckbestimmung "Solarpark" beinhaltet die gesamte von den
Solarmodulen übertraufte und von den Nebenanlagen überdeckte Fläche.
Erforderliche Parkstellflächen und sonstige befestigte Flächen sind in die
Grundflächenzahl ebenfalls einzurechnen. Eine Überschreitung der GRZ ist
nicht zulässig.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Absatz 2 Nr. 1 BauNVO

Für das sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung "Solarpark"
wird als abweichende Bauweise festgesetzt: bauliche Solaranlagen sind unter
Einhaltung eines Zwischenabstandes der Solarmodulreihen zueinander von
mindestens 3,5 m zulässig.
Rechtsgrundlage in Analogie zu: § 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 22 Absatz 4 BauNVO

3.

3.1

Überbaubare Grundstücksflächen

Nebenanlagen im sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweck- bestimmung
"Solarpark" sind nur innerhalb der eingetragenen Baugrenzen zulässig. Dies
gilt nicht für Einfriedungen und Zuwegungen.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 23 Absatz 5 BauNVO

1.3 Im sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung "Solarpark" ist ein
Mindestabstand von 0,8 m zwischen der Unterkante der Solarmodule und der
natürlichen Geländeoberkante einzuhalten.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Absatz 2 Nr. 4 BauNVO

Grünfestsetzungen4.

4.1

Rechtsgrundlage: § 1a Absatz 1 BauGB und § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB

Bei Errichtung eines Freiflächen-Photovoltiakanlage als Agri-PV-System
gemäß DIN SPEC 91434 Kategorie 2 sind min. 15% der Sondergebietsfläche
als Extensivgrünland zu bewirtschaften und durch Selbstbegrünung zu
entwickeln. Bei einer PV-FFA mit fest aufgeständerten Modultischen ist die
Fläche unterhalb der Module als Extensivgrünland zu bewirtschaften und
durch Selbstbegrünung zu entwickeln.

4.2 Innerhalb der Flächen mit der Bezeichnung A sind dreireihige, dichte
Sichtschutzhecken, ausschließlich aus gebietsheimischen Sträuchern, zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Rechtsgrundlage: § 1a Absatz 1 BauGB und § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB

Sonstige Festsetzungen5.

5.1 Die Flächen L sind mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen
Versorgungsträger zu belasten.

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 21 BauGB

Einfriedungen der Photovoltaikanlagen sind mit einer Bodenfreiheit von
mindestens 20 cm zu errichten. Auf Stacheldraht in Bodennähe ist zu
verzichten.
Rechtsgrundlage: § 1a Absatz 1 BauGB und § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB

4.3

1.4 Die durch die Festsetzungen der Planzeichnung und die textlichen
Festsetzungen Nr. 1.1 bis 1.3 geregelten Nutzungen sind innerhalb des
Vorranggebiets Windenergie nur solange zulässig, bis im betreffenden Bereich
die Errichtung einer Windenergieanlage (beschränkt auf den Sockelbereich der
WEA, Zuwegungen und notwendige Nebenanlagen) als zusätzliche WEA im
Wege des Repowerings nach § 16b BImSchG genehmigt wird.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 2 Nr. 2 BauGB

3.2 Die zulässige Grundflächenzahl darf in den Sonstigen Sondergebieten (SO)
mit der Zweckbestimmung "Solarpark" für Anlagen im Sinne des § 19 Abs. 4
Satz 1 der Baunutzungsverordnung nicht überschritten werden.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO

1.1

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 1 Absatz 5 und 9 BauNVO

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

1.2

2.

2.1

Bauweise

Das sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung "Solarpark" dient
der Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen. Zulässig sind:
- die Errichtung und der Betrieb baulicher Anlagen zur Stromerzeugung aus

Solarenergie (Photovoltaik) sowie Anlagen zur Stromspeicherung, sofern sie
baulich der Solaranlage untergeordnet sind;

- die für die betrieblichen Zwecke erforderlichen Nebenanlagen (z.B. Betriebs-
und Transformatorgebäude) sowie Gerätschaften und Unterstände für Tiere,
die der Grünpflege des Gebietes dienen,

- landwirtschaftliche Nutzungen mit Ausnahme von baulichen Anlagen.
Im Sinne eines bedingten Baurechts gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB gilt die
Festsetzung des Sondergebiets „Solarpark“ bis zur endgültigen
Betriebseinstellung. Die Fläche ist danach wieder einer landwirtschaftlichen
Nutzung zuzuführen (Landwirtschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB). Im
Pacht- und städtebaulichen Vertrag wird der Vorhabensträger nach Stilllegung
der Anlage zum kompletten Rückbau der Anlage mit allen ihren ober- und
unterirdischen Teilen verpflichtet.
Zusätzlich sind innerhalb der Flächen, die im Rahmen der Regionalplanung
rechtswirksam als Vorranggebiet für die Windenergienutzung ausgewiesen
sind, auch Windenergieanlagen vorrangig zulässig (siehe textliche
Festsetzung Nr. 1.4). Die im Plangebiet festgesetzten Höhenbegrenzungen
gelten nicht für Windenergieanlagen.

Die zulässige Grundflächenzahl in den Sonstigen Sondergebieten (SO) mit
der Zweckbestimmung "Solarpark" beinhaltet die gesamte von den
Solarmodulen übertraufte und von den Nebenanlagen überdeckte Fläche.
Erforderliche Parkstellflächen und sonstige befestigte Flächen sind in die
Grundflächenzahl ebenfalls einzurechnen. Eine Überschreitung der GRZ ist
nicht zulässig.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Absatz 2 Nr. 1 BauNVO

Für das sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung "Solarpark"
wird als abweichende Bauweise festgesetzt: bauliche Solaranlagen sind unter
Einhaltung eines Zwischenabstandes der Solarmodulreihen zueinander von
mindestens 3,5 m zulässig.
Rechtsgrundlage in Analogie zu: § 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 22 Absatz 4 BauNVO

3.

3.1

Überbaubare Grundstücksflächen

Nebenanlagen im sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweck- bestimmung
"Solarpark" sind nur innerhalb der eingetragenen Baugrenzen zulässig. Dies
gilt nicht für Einfriedungen und Zuwegungen.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 23 Absatz 5 BauNVO

1.3 Im sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung "Solarpark" ist ein
Mindestabstand von 0,8 m zwischen der Unterkante der Solarmodule und der
natürlichen Geländeoberkante einzuhalten.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Absatz 2 Nr. 4 BauNVO

Grünfestsetzungen4.

4.1

Rechtsgrundlage: § 1a Absatz 1 BauGB und § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB

Bei Errichtung eines Freiflächen-Photovoltiakanlage als Agri-PV-System
gemäß DIN SPEC 91434 Kategorie 2 sind min. 15% der Sondergebietsfläche
als Extensivgrünland zu bewirtschaften und durch Selbstbegrünung zu
entwickeln. Bei einer PV-FFA mit fest aufgeständerten Modultischen ist die
Fläche unterhalb der Module als Extensivgrünland zu bewirtschaften und
durch Selbstbegrünung zu entwickeln.

4.2 Innerhalb der Flächen mit der Bezeichnung A sind dreireihige, dichte
Sichtschutzhecken, ausschließlich aus gebietsheimischen Sträuchern, zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Rechtsgrundlage: § 1a Absatz 1 BauGB und § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB

Sonstige Festsetzungen5.

5.1 Die Flächen L sind mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen
Versorgungsträger zu belasten.

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 21 BauGB

Einfriedungen der Photovoltaikanlagen sind mit einer Bodenfreiheit von
mindestens 20 cm zu errichten. Auf Stacheldraht in Bodennähe ist zu
verzichten.
Rechtsgrundlage: § 1a Absatz 1 BauGB und § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB

4.3

1.4 Die durch die Festsetzungen der Planzeichnung und die textlichen
Festsetzungen Nr. 1.1 bis 1.3 geregelten Nutzungen sind innerhalb des
Vorranggebiets Windenergie nur solange zulässig, bis im betreffenden Bereich
die Errichtung einer Windenergieanlage (beschränkt auf den Sockelbereich der
WEA, Zuwegungen und notwendige Nebenanlagen) als zusätzliche WEA im
Wege des Repowerings nach § 16b BImSchG genehmigt wird.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 2 Nr. 2 BauGB

3.2 Die zulässige Grundflächenzahl darf in den Sonstigen Sondergebieten (SO)
mit der Zweckbestimmung "Solarpark" für Anlagen im Sinne des § 19 Abs. 4
Satz 1 der Baunutzungsverordnung nicht überschritten werden.
Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO
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Zeichnerische Festsetzung

Planverfasser:

Bebauungsplan
"Freiflächen-Photovoltaikanlage Vorwerk Petkus"

Textliche Festsetzungen

Geltungsbereich: Teilfläche 1 (West): Flurstück 25 (teilweise)

Übersichtskarte (ohne Maßstab)

PRÄAMBEL
Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 3

des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) wird nach
Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung Baruth/Mark folgende

Satzung über den Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlage Vorwerk
Petkus" bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen

erlassen.

Umweltprüfung:

stadtlandkonzept - Planungsbüro für Stadt & Umwelt
Alte Bielefelder Straße 1, 33824 Werther (Westf.)
Tel: 05203 9182090
E-Mail: mail@stadtlandkonzept.de

Stadt Baruth/Mark

Albertinenstraße 1, 13086 Berlin

Tel.: 030 / 9237210
Fax: 030 / 92372111

E-Mail: buero-berlin@gku-se.de

GKU Standortentwicklung GmbH

Stand: Satzungsbeschluss

Teilfläche 3 (Südost): Flurstück 18/2 (teilweise) der Flur 7 der Gemarkung
Teilfläche 2 (Nordost): Flurstücke 41, 44, 47, 55 und 56 (jeweils teilweise)
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Planunterlage:

ÖbVI Dipl. Ing. Uta Salzmann, Stand: 18.02.2025
Koordinatensystem ETRS89, UTM Zone 33N

Katasterdaten sowie Geodaten des LGB (Landesvermessung und Geobasis-
information Brandenburg), Heinrich-Mann-Allee 104 B, 14473 Potsdam
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